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schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogt-
landkreis, Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen oder beim
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen,
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen.

Plauen, den 04. 12. 2014

Dr. Lenk
Landrat
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz –
SächsVermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils
geltenden Fassung.

Ortsübliche Bekanntgabe
Zur Feststellung des Jahresabschlusses des
Zweckverbandes ÖPNV Vogtland für das 

Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 88 b Absatz 2 der Gemeindeordnung des Freistaa-
tes Sachsen (SächsGemO) vom 18. 03. 2003 hat der Zweck-
verband ÖPNV Vogtland in öffentlicher Sitzung einstimmig 
am 27. November 2014 den Beschluss zur Feststellung des
Jahresabschlusses 2013 gefasst.

Entsprechend § 88 b Absatz 3 SächsGemO wird dieser Be-
schluss hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2013 mit Rechenschafts-
bericht und Anhang gem. § 88 b Absatz 3 SächsGemO und
der Beteiligungsbericht 2013 des Zweckverbandes ÖPNV
Vogtland gemäß § 99 Absatz 4 SächsGemO liegen ab dem 

5. Januar 2015

an 7 Arbeitstagen in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des ÖPNV Vogtland, Göltzschtalstr. 16 zu den Geschäfts-
zeiten (09:00 – 17:00 Uhr) im Sekretariat zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus.

Beschluss Nr.: 689/14/06
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss zum
31. 12. 2013 gem. § 88 b Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 58
Abs. 1 SächsKomZG für das Haushaltsjahr 2013 mit einer
Bilanzsumme in Höhe von 7.353.483,52 E, einem Gesamt-
ergebnis von 218.755,46 E sowie einem Finanzierungsmit-
telbedarf von 470.749,18 E fest und beauftragt den Ver-
bandsvorsitzenden mit der Bekanntmachung desselben gem.
§ 88 b Abs. 3 SächsGemO.

Auerbach, den 02. 12. 2014

Dr. Lenk
Landrat und Verbandsvorsitzender ZVV

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2013
- in EUR -

Vermögensrechnung (Bilanz) des Zweckverbandes ÖPNV Vogtland

Bezeichnung 2013 2012
in EUR                                                                                                                                                                         

A K T I V A
1. Anlagevermögen 5.359.082,20 5.515.562,54
a) Immaterielle Vermögensgegenstände 77.331,29 45.579,39
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 170.700,00 143.100,00
c) Sachanlagevermögen 3.998.217,67 4.199.147,99
d) Finanzanlagevermögen 1.112.833,24 1.127.735,16

2. Umlaufvermögen 1.994.401,32 2.457.587,77
a) Vorräte 0,00 0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 25.116,00 0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 143.662,78 152.467,59
d) Liquide Mittel 1.825.622,54 2.305.120,18

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

BILANZSUMME AKTIVA 7.353.483,52 7.973.150,31

Bezeichnung 2013 2012
in EUR                                                                                                                                                                         

P A S S I V A 
1. Kapitalposition 6.469.272,84 6.368.834,69
a) Basiskapital 6.013.791,82 6.132.109,13
b) Rücklagen 455.481,02 236.725,56
c) Fehlbeträge 0,00 0,00

2. Sonderposten 759.808,42 818.097,21
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 759.808,42 818.097,21

3. Rückstellungen 12.000,00 12.500,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden 12.000,00 12.500,00

Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind 
4. Verbindlichkeiten 112.402,26 249.391,50
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74.074,59 142.254,64
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 23.000,00 81.314,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten 15.327,67 25.822,86

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 524.326,91
BILANZSUMME PASSIVA 7.353.483,52 7.973.150,31

Beschlüsse der Kreistagssitzungen 
vom 04. 12. 2014

Beschluss-Nr. 14/5-103w:
Der Kreistag beschließt einstimmig:
Der Kreistag stimmt der Wiederberatung von Sandra Kör-
ner als Naturschutzhelferin für den Vogtlandkreis für wei-
tere 5 Jahre zu.

Beschluss-Nr. 14/5-104w:
Der Kreistag beschließt einstimmig:
Der Kreistag stimmt der Wiederberatung von Gabi Böhrer
als Naturschutzhelferin für den Vogtlandkreis für weitere 5
Jahre zu.

Beschluss-Nr. 14/5-105w:
Der Kreistag beschließt einstimmig:
Der Kreistag stimmt der Wiederberatung von Peter Stand-
fuß als Naturschutzhelfer für den Vogtlandkreis für weitere
5 Jahre zu.

Beschluss-Nr. 14/5-106w:
Der Kreistag beschließt einstimmig:
Der Kreistag stimmt der Wiederberatung von André Korn-
dörfer als Naturschutzhelfer für den Vogtlandkreis für wei-
tere 5 Jahre zu.

Beschluss-Nr. 14/5-107w:
Der Kreistag beschließt einstimmig:
Der Kreistag stimmt der Wiederberatung von Michael Thoß
als Naturschutzhelfer für den Vogtlandkreis für weitere 5
Jahre zu.

Beschluss-Nr. 14/5-108w:
Der Kreistag beschließt einstimmig die 2. Satzung zur Än-
derung der Eigenbetriebssatzung des Klinikums Ober -
göltzsch Rodewisch (Anlage 1). 

Beschluss-Nr. 14/5-109w:
Der Kreistag beschließt mehrheitlich bei 1 Enthaltung die
Fortschreibung der Straßennetzkonzeption des Vogtland-
kreises gemäß den Anlagen 1 und 2.

Beschluss-Nr. 14/5-110w:
Der Kreistag beschließt mehrheitlich bei 4 Enthaltungen:
1. Der Kreistag beschließt die Feststellung des Jahresab-

schlusses für das Geschäftsjahr 2013 des Betriebes für
Kommunaldienstleistungen und Beschäftigungsförde-
rung entsprechend Anlage 1.

2. Der Kreistag beschließt den Jahresfehlbetrag in Höhe
von 5.264,31 E gemäß Anlage 1 in die Schlussbilanz zu
übernehmen.

3. Der Kreistag entlastet die Betriebsleitung für das Haus-
haltsjahr 2013 gemäß § 34 Abs. 1 Nr. 2 SächsEigBVO.

Beschluss-Nr. 14/5-111w:
Der Kreistag beschließt mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen
und 7 Enthaltungen:
1. Der Kreistag weist die Vertreter des Vogtlandkreises in

der Verbandsversammlung des ZV ÖPNV an, einer Sat-
zung zur Aufhebung der Schülerbeförderungssatzung
vom 09. 07. 2014 zuzustimmen. Die Verwaltung wird
mit der Erstellung der Aufhebungssatzung beauftragt.

2. Bis zur Entscheidung des Sächsischen Landtages über die


